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Betrifft: Bundesgesetz mit dem das Universitätsgesetz 2002 geändert wird 
Stellungnahme 

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst übermittelt zu oben genannten Entwurf folgende 
Stellungnahme: 

Seite 6 (Erläuterungen) 

§ 12 Berechnungsmodell 

Trotz der schon sehr komplizierten Aufschlüsselung der Verteilung der Mittel , wird 
auf die Heterogenität der Studienformen (Vollzeit, Teilzeit) keine Rücksicht 
genommen, mit dem Hinweis, dass dies die Berechnung noch einmal 
verkomplizieren wü rde. Wir können uns dieser Argumentation nicht anschließen, da 
der Mehraufwand, die Studienformen und Studentinnenzahlen zu erheben, ein sehr 
geringer sein wird , im Gegensatz zu den Ungleichgewichtungen in Richtung der 
Universitäten, die ein höheres Aufkommen an Vollzeitstudierenden haben. 
Besonders kleinere Universitäten, wie Klagenfurt , Innsbruck oder Linz, die einen 
verhältnismäßig großen Anteil an berufstätigen Studierenden haben, würden dadurch 
benachteiligt. 

Wir empfehlen daher, auch die Studienformen in der Verteilungsberechnung 
miteinzubeziehen. 

Je nach Anteil der Beschäftigung des Studierenden (Vollzeit, Teilzeit) soll auch die 
Anzahl der ECTS pro Semester eingestuft und damit in Kontext mit dem 
Finanzierungsanteil gesetzt werden. 
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Seite 9 -11 (Erläuterungen) 

§13 Abs 2 Z 1 lit.g 

" ... soziale Durchmischung .. . ": Hier wird mit der Einführung von 
Eignungsüberprüfungsverfahren argumentiert. WIE eine solche Überprüfung eine 
bessere soziale Durchmischung herbeiführen soll (siehe MedAT-Test), ist nicht klar, 
wird auch im weiteren Text nicht näher ausgeführt. 

Mit Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 

Vorsitzender 
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